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 ENTWURF 25.04.2019     

HRENSVERMERKE 

inderat der Gemeinde Babensham hat in der Sitzung vom 13.09.2018 die 
 des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Änderungsbeschluss 

wurde am 13.02.2019 ortsüblich bekannt gemacht. 

itige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
 und Anhörung zum Vorentwurf der 13. Änderung des Flächennutzungs-
er Fassung vom 13.09.2018 hat in der Zeit vom 21.02.2019 bis 

lich 25.03.2019 stattgefunden. 

itige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
bs. 1 BauGB zum Vorentwurf der 13. Änderung des Flächennutzungs-
er Fassung vom 13.09.2018 hat in der Zeit vom 21.02.2019 bis 

9 stattgefunden. 

Der Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom 
9 wurde mit Begründung und Umweltbericht gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der 
_________ bis einschließlich __________ öffentlich ausgelegt.  

ntwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung  
25.0 .2019 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

bs. 2 BauGB in der Zeit vom __________ bis __________ beteiligt. 

inde Babensham hat mit Beschluss des Gemeinderats vom __________ 
derung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom __________ 

festgestellt. 

atsamt Rosenheim hat mit Bescheid vom __________,  
__________________, die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes  
t.  

, den__________ 

_______________ 
mt Rosenheim 

ng der Genehmigung der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 __________ gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  

derung ist damit wirksam. 

m, den __________ 

      Siegel 
_____________ 
er 
eister 
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Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim 
im Bereich der Ortsteile Bärnham Süd und Bärnham West
 
Die bisherigen Darstellungen des rechtswirksamen Flächennu
Raum Babensham, genehmigt durch das Landratsamt Rosenh
dieser Änderung betroffenen Bereiche im Ortsteil Bärnham wie
 
 
 
A ZEICHENERKLÄRUNG 
 
 
   Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4
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Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim 
im Bereich der Ortsteile Bärnham Süd und Bärnham West  
 
Die bisherigen Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes für den 
Raum Babensham, genehmigt durch das Landratsamt Rosenheim werden für die in 
dieser Änderung betroffenen Bereiche im Ortsteil Bärnham wie folgt geändert: 
 
 
 
A ZEICHENERKLÄRUNG 
 
 
   Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 
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C VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Babensham hat in der Sitzung vom 13.09.2018

Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Änderungsbesc
wurde am 13.02.2019 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit öffen

Darlegung und Anhörung zum Vorentwurf der 13. Änderung des Flächen
planes in der Fassung vom 13.09.2018 hat in der Zeit vom 21.02.2019 bis 
einschließlich 25.03.2019 stattgefunden. 

 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentliche

gem. § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf der 13. Änderung des Flächennu
planes in der Fassung vom 13.09.2018 hat in der Zeit vom 21.02.2019 bis 
25.03.2019 stattgefunden. 

 
4. Der Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassun

25.04.2019 wurde mit Begründung und Umweltbericht gem. § 3 Abs. 2 Ba
Zeit vom __________ bis einschließlich __________ öffentlich ausgelegt

 
5.   Zu dem Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fa

vom 25.04.2019 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher B
gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __________ bis __________ bet

 
6. Die Gemeinde Babensham hat mit Beschluss des Gemeinderats vom __________ 

die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom _____
festgestellt. 

 
7. Das Landratsamt Rosenheim hat mit Bescheid vom __________,  

Az. _______________________, die 13. Änderung des Flächennutzungs
genehmigt.  
 
 
Rosenheim, den__________ 
 
 
 
_______________________ 
Landratsamt Rosenheim 
 

 
8. Die Erteilung der Genehmigung der 13. Änderung des Flächennutzungsp

wurde am __________ gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gema
 
Die 13. Änderung ist damit wirksam. 
 
Babensham, den __________ 
 
 
        Siegel 
_____________________ 
Josef Huber 
1. Bürgermeister 
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 ENTWURF 25.04.2019     

C VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Babensham hat in der Sitzung vom 13.09.2018 die 

Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Änderungsbeschluss 
wurde am 13.02.2019 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 

Darlegung und Anhörung zum Vorentwurf der 13. Änderung des Flächennutzungs-
planes in der Fassung vom 13.09.2018 hat in der Zeit vom 21.02.2019 bis 
einschließlich 25.03.2019 stattgefunden. 

 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gem. § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf der 13. Änderung des Flächennutzungs-
planes in der Fassung vom 13.09.2018 hat in der Zeit vom 21.02.2019 bis 
25.03.2019 stattgefunden. 

 
4. Der Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom 

25.04.2019 wurde mit Begründung und Umweltbericht gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom __________ bis einschließlich __________ öffentlich ausgelegt.  

 
5.   Zu dem Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung  

vom 25.04.2019 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __________ bis __________ beteiligt. 

 
6. Die Gemeinde Babensham hat mit Beschluss des Gemeinderats vom __________ 

die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom __________ 
festgestellt. 

 
7. Das Landratsamt Rosenheim hat mit Bescheid vom __________,  

Az. _______________________, die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes  
genehmigt.  
 
 
Rosenheim, den__________ 
 
 
 
_______________________ 
Landratsamt Rosenheim 
 

 
8. Die Erteilung der Genehmigung der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes 

wurde am __________ gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Die 13. Änderung ist damit wirksam. 
 
Babensham, den __________ 
 
 
        Siegel 
_____________________ 
Josef Huber 
1. Bürgermeister 

 


	S1
	S2
	S3
	S4
	S5

